Stadt Braunschweig 25-25297

Der Oberburgermeister Beschlussvorlage
offentlich

Betreff:
Wolfenbitteler StraBe: Barrierefreier Umbau der Bushaltestelle

"Richmondweg" in Fahrtrichtung Stuiden

Organisationseinheit: Datum:

Dezernat Il 27.02.2025
66 Fachbereich Tiefbau und Verkehr

Beratungsfolge Sitzungstermin Status
Stadtbezirksrat im Stadtbezirk 211 Braunschweig-Sud (Anhérung)  06.03.2025 o]
Ausschuss fur Mobilitat, Tiefbau und Auftragsvergaben 18.03.2025 o]
(Entscheidung)

Beschluss:

,Der Planung und dem barrierefreien Umbau der Haltestelle ,Richmondweg“ (stadtauswarts)
an der Wolfenbdutteler StralRe gemall Anlage 2 wird zugestimmt.*

Sachverhalt:

Beschlusskompetenz

Die Beschlusskompetenz des Ausschusses fir Mobilitat, Tiefbau und Auftragsvergaben
(AMTA) ergibt sich aus § 76 Abs. 3 NKomVG i. V. m. § 6 Nr. 2 lit. h der Hauptsatzung der
Stadt Braunschweig. Im Sinne dieser Zustandigkeitsnorm handelt es sich bei der Erneuerung
von Bushaltestellen um einen Beschluss Uber Planungen von Stralienbaumalnahmen, flr
die der AMTA beschlusszustandig ist, da hier eine Buslinie verkehrt und die Bedeutung der
Stralle damit Uber den Stadtbezirk hinausgeht.

Anlass

Mit Drucksache 23-22100 hat der AMTA die Fortschreibung des ,Konzeptes fir den
barrierefreien Umbau von Bushaltestellen in Braunschweig® beschlossen. Fir 2026 ist der
Bau der Bushaltestelle ,Richmondweg® an der Wolfenbutteler StralRe in Fahrtrichtung Siden
vorgesehen. Die Bushaltestelle ist im Bushaltestellenkonzept in der hdchsten
Dringlichkeitsstufe ,A“ eingeordnet. Die Bushaltestelle liegt im Stadtbezirk 211
Braunschweig-Sid. Die Haltestelle wird von der Linie 420 angefahren und von ca. 80 Ein-
und Aussteigern genutzt. Der vorhandene Bussteig entspricht nicht dem heutigen Standard,
wurde barrierefrei umgeplant und mit DS 24-23340 zur Beschlussfassung im April 2024
vorgelegt. Der Beschluss zum Umbau des westlichen Bussteiges wurde jedoch
zurtickgestellt.

Am 20.08.2024 fand ein Ortstermin mit Vertretern von Stadtbezirksrat, Verwaltung,
Braunschweiger Verkehrs-GmbH, Behindertenbeirat und Polizei statt, bei dem die Vor- und
Nachteile der Varianten Fahrbahnrandhaltestelle und Busbucht gegenlbergestellt wurden.
Da es einen Konsens unter den Beteiligten zu beiden Varianten gab, wurde entschieden, in
einer erneuten Beschlussvorlage beide Varianten planerisch aufzuzeigen und gegeniber zu
stellen.

Fur die Variante der Busbucht soll der Bereich mit einer gegeniiber dem Bestand gréReren
Verziehungslange als im Bestand Uberplant werden, um die méglichst gerade Anfahrbarkeit
des Busses bei moglichst geringem Spalt an die neue Bordanlage zu gewahrleisten. Die
Bushaltestelle wird bei beiden Varianten barrierefrei gestaltet und mit Kasseler Borden von



18 cm Héhe sowie mit taktilen Leitstreifen und Aufmerksamkeitsfeldern versehen. Im Bereich
der Haltestelle werden Fahrradabstellanlagen installiert. Der begleitende Geh- und Radweg
bleibt unabhangig von der planerischen Variante bestehen.

Laut Aussagen der Polizei ist das Unfallgeschehen in dem Bereich unauffallig. Da hier
jedoch immer wieder das illegale Fahren mit Gberhéhter Geschwindigkeit (vor allem an den
Wochenenden oder nachts) beobachtet werden kann, wird bei Ausfiihrung als
Fahrbahnrandhaltestelle die Aufstellung eines Verkehrszeichens ,Achtung Bushaltestelle*

empfohlen.

Fir den vorhandenen Straflenquerschnitt sollte gemaf den vorliegenden Empfehlungen bei
einem Bustakt von 15 min eine Hochstbelastung von 1.800 Kfz/h fur eine
Fahrbahnrandhaltestelle vorliegen. Mit ca. 2.100 Kfz in der Spitzenstunde liegt die
Wolfenbditteler Stralte Gber dem empfohlenen Wert. In der Praxis sind darlber hinaus jedoch
zahlreiche Beispiele von Haltestellen an vierstreifigen Hauptverkehrsstralen mit
Verkehrsstarken von bis zu 2.500 Kfz/h und Richtung bei einem 5-Minutentakt bekannt.
Solche Anwendungsfalle zeigen, dass auch bei hdheren Verkehrsstarken und dichten Takten
eine Einzelfallbetrachtung zur Umsetzung von Haltestellen im flieRenden Verkehr sinnvoll
sein kann. Gleichzeitig wird in den Empfehlungen aufgefiihrt, dass bei Belastungen von
1.200 Kfz/h pro Spur bei einem Bustakt von 5 min Fahrbahnrandhaltestellen sehr gut
funktionieren kénnen. Vor dem Hintergrund der Richtlinien ist eine Fahrbahnrandhaltestelle

in der Abwagung vertretbar.

Im Folgenden sind die Argumente pro und contra der beiden Ausbauvarianten im

Allgemeinen gegenubergestellt:

Busbucht

| Fahrbahnrandhaltestelle

Attraktivitat des OPNV

An Bushaltebuchten wird von verschiedenen
Kraftfahrern der in der StVO seit Jahren
enthaltene Vorrang des Busses immer
wieder missachtet, so dass es regelmafig zu
Fahrzeitverzdgerungen bzw.
Verkehrsgefahrdungen kommt.

Bei Fahrbahnhaltestellen braucht sich der
Bus nicht in einen flieRenden Verkehrsstrom
einzufadeln. Daher kann der Bus jederzeit
aus der Haltestelle abfahren,
Fahrzeitverluste und Gefahrdungen werden
vermieden.

Bei Bushaltebuchten sind sowohl in der Ein-
als auch der Ausfahrt jeweils mehrfache
Richtungsanderungen erforderlich. Daraus
resultieren Seitenbewegungen des Busses,
die fr Fahrgaste besonders unkomfortabel
sind. Zum Zeitpunkt des Erreichens bzw.
Verlassens der Haltestelle haben aus- bzw.
einsteigende Fahrgaste ihre Sitzplatze
bereits verlassen bzw. noch nicht erreicht
und sind so im Stehen bzw. Gehen durch die
Seitenbewegungen besonders
unfallgefahrdet.

An Fahrbahnrandhaltestellen kann der Bus
gerade an- bzw. abfahren.
Richtungsanderungen und
Seitenbewegungen treten nicht auf.
Weiterhin wird eine minimale Spaltbreite
zwischen Bus und Warteflache erreicht; dies
ist insbesondere fir den Ein- und Ausstieg
von mobilitatseingeschrankten Personen
erforderlich.

Auswirkungen auf Forderfahigkeit

Bei Bushaltebuchten kann eine minimale
Spaltbreite nur durch den Bau sehr langer
Verziehungen - Uber das Regelwerk hinaus -
fur die Einfadelung der Busse in die
Bushaltebucht erreicht werden. Dadurch wird
die Forderfahigkeit des Umbaus gefahrdet
(Férderbescheid ist abzuwarten).




Busbucht

Fahrbahnrandhaltestelle

Anfahrbarkeit und Freihalten der Flachen

Bushaltebuchten werden haufiger zum
Parken zweckentfremdet. Die Folge ist, dass
der Bus bei zugeparkten Buchten auf der
durchgehenden Fahrbahn halten muss und
damit fur die Fahrgaste keine Moglichkeit
besteht, barrierefrei auf die Warteflache
auszusteigen. Dies ist mit erheblichen
Behinderungen und Gefahrdungen
verbunden.

Der Ein- und Ausstieg fur
mobilitadtseingeschrankte Personen wird sehr
deutlich erschwert.

Wetterschutz

Der Ausbau als Busbucht erlaubt einen
Wetterschutz mit verhaltnismafig schmalen
Seitenteilen.

Die Fahrbahnrandhaltestelle bietet Platz fir
einen Wetterschutz mit breiteren
Seitenteilen.

Barrierefreiheit

Ein groRerer Spalt als bei der
Fahrbahnrandhaltestelle bleibt bestehen,
sodass sich diese Ein- und
Aussteigevorgange flur
mobilitatseingeschrankte Personen
nachteiliger darstellen.

Geradliniges Anfahren der Haltestelle ist
maoglich und somit bestmaogliche
Barrierefreiheit fur Ein- und
Aussteigevorgange von
mobilitatseingeschrankten Menschen.

Geh- und Radwegverbindung

Durch den Bau einer Bucht wird ein Ausbau
bzw. Verbreiterung des Radweges zukiinftig
nicht méglich sein.

Die Herstellung einer
Fahrbahnrandhaltestelle bietet fur die
daneben befindlichen Geh- und Radwege
Méglichkeiten der Optimierung durch z. B.
Verbreiterung des Radweges.

Grinflachen und

Bestandsbaume

Im sudlichen Bereich der Haltestelle befindet
sich ein stadtbildpragender Baum.

Die Herstellung der Bucht erfordert einen
regelkonformen Ausbau in Lage und Tiefe,
so dass Beschadigungen am Baum
wahrscheinlich sind. Es ist davon
auszugehen, dass durch die Malinahme die
Standfestigkeit des Baumes stark gefahrdet
wird und dieser fur die Herstellung der
Busbucht entfernt werden muss.

Im Zuge der Herstellung einer
Fahrbahnrandhaltestelle werden die
angrenzenden Grunflachen vergré3ert. Ein
Eingriff in den Wurzelraum der
Bestandsbaume ist nicht notwendig.

Baulicher Eingriff

Deutlich groRerer baulicher Eingriff
erforderlich mit zusatzlicher Versiegelung im
Vergleich zur bisherigen Haltestelle

Deutlich geringerer baulicher Eingriff
erforderlich mit Entsiegelung bisher
versiegelter Flachen

Weitere

Aspekte

Im Falle einer Busbucht missen sowohl die
Beschilderung fir die Autobahn als auch die
Messeinrichtung kostenintensiv versetzt
werden.

Kosten

Ca. 320.000 €

| Ca. 170.000 €




Der aktuell gultige Nahverkehrsplan 2020 fur den Grofiraum Braunschweig fuhrt Folgendes
aus: Die Gestaltung von Haltestellenbereichen hat Auswirkungen auf die Qualitat des
Verkehrsablaufs und auf die Attraktivitat fir die Fahrgaste. Aus betrieblichen sowie aus
Sicherheits- und Komfortgrinden sind Haltepositionen deshalb im Regelfall als
Fahrbahnrandhaltestelle bzw. als Haltestellenkap anzulegen, sofern nicht besondere
Verkehrsanlagen vorhanden bzw. geplant sind oder besonders unsichere
Verkehrsverhaltnisse vorliegen. Die Beibehaltung oder Neueinrichtung einer Busbucht ist in
jedem Einzelfall zu prifen und zu begriinden. Vorhandene Busbuchten am Fahrbahnrand
sind ebenfalls derart zurlickzubauen, dass Busse die Haltestellen gerade anfahren und flr
die Dauer des Fahrgastwechsels auf der Fahrbahn halten kénnen.

Finanzierung
Die Kosten fir den barrierefreien Umbau der Bushaltestelle sind bei der Variante der

Busbucht deutlich hoher als bei der Variante als Fahrbahnrandhaltestelle.

Das Land Niedersachsen fordert die Grunderneuerung von Verkehrsanlagen des
straRengebundenen OPNV. Aus diesem Programm kénnen Zuwendungen mit einer
Forderhdhe von bis zu 75 % der forderfahigen Kosten abgerufen werden. Die Gewahrung
dieser Zuwendungen ist im Wesentlichen davon abhangig, ob geltende Richtlinien und die
Anforderungen aus dem Nahverkehrsplan eingehalten werden. Zusétzlich wird eine
Forderung beim Regionalverband GroRraum Braunschweig in Hohe von weiteren 12,5 %
beantragt. Es ist geplant, die Sanierung der Bushaltestelle fiir das Forderprogramm 2026
anzumelden. Der abziiglich dieser Zuwendungen verbleibende Eigenanteil wird von der
Stadt getragen. Im Haushaltsplan 2024/IP 2023 - 2027 sind fur das Haushaltsjahr 2026 im
Projekt ,5S.660067 Bushaltestellen/Umgestaltung® 800.000 € eingeplant. Der Umbau der
Bushaltestelle ist bei ausreichender Mittelverfligbarkeit im Jahr 2026 vorgesehen.
Méglicherweise entsteht aus den Haushaltsjahren 2024 und 2025 aufgrund von
Kostensteigerungen ein Projektiberhang, so dass einzelne beschlossene Bushaltestellen
erst in den Folgejahren realisiert werden kdnnen. Ziel dieser Praxis ist, den vollstandigen
Einsatz der Haushalts- und Férdermittel in jedem Jahr sicherzustellen.

Die Verwaltung empfiehlt aufgrund der beschriebenen Sachverhalte den barrierefreien
Umbau entsprechend der Anlage 2 als Fahrbahnrandhaltestelle zu beschlieRen.

Klimawirkungsprifung

Gemal DS 24-24424 handelt es sich bei dem geplanten barrierefreien Umbau der
Bushaltestelle Richmondweg um ein klimaschutzrelevantes Thema. Die Check-Liste zur
Klimawirkungsprufung ist als Anlage 3 beigeflugt.

Leuer

Anlage/n:

Anlage 1: Lageplan Busbucht

Anlage 2: Lageplan Fahrbahnrandhaltestelle
Anlage 3: Check-Liste zur Klimawirkungsprifung
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Anhang: Klima-Check

Auswirkungen auf den Klimaschutz
ja L] nein

Der Beschluss ist aus folgendem Grund erforderlich

Ratsbeschluss

Kommunale Pflichtaufgabe

Sicherheitsaspekte

Planung, Bau und Unterhaltung von Verkehrsinfrastruktur als Daseinsvorsorge
Schaffung von Barrierefreiheit

Sonstiges:

= Es erfolgt keine weitere Begriindung.

Sofern méglich werden Klimaschutz-OptimierungsmaBnahmen benannt
(s. Checkliste oder Erlauterung).

OX OOooo

X  Der Beschluss leistet grundsétzlich einen Beitrag zur Energie- und
Mobilitats- wende. Diese Zielrichtung ist entscheidend. Der mit der MaBnahme
verbundene Ressourcen- und Energieverbrauch ist nachrangig.
=>Es erfolgt keine weitere Begriindung.

Sofern mdglich werden Klimaschutz-OptimierungsmaBnahmen benannt

(s. Checkliste oder Erlauterung).

Erlauterung / Begriindung

Darstellung vorgesehener Klimaschutz-MaBnahmen

[0 Checkliste [0 Checkliste Checkliste
Baugebiete Hochbau Tiefbau und Mobilitat
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Checkliste Tiefbau und Mobilitat
THG-relevante OptimierungsmaBnahmen im Sinne des Klimaschutzes
Bereiche
MaBnahmen fir den Berulcksichtigung FuBverkehr
Umweltverbund —
Bericksichtigung Radverkehr
Berucksichtigung OPNV
O
geplante Grinstruktur | 0 CO2-Bindung durch begleitendes Griin
[0 Reduzierter Energie- und Ressourcenbedarf fiir Erstellung und
Unterhaltung (bspw. durch Freihaltung oder Entsiegelung von
Teilflachen etwa flr Versickerung)
Einsatz [0 Recyclingmaterial
klimafreundlicher Wiederverwendung von Baustoffen
Baustoffe O Naturmaterial
Sonstiges O

Klima-Check Seite 2 von 2



	Vorlage
	Anlage 1: Anlage 1: Lageplan Busbucht
	Anlage 2: Anlage 2: Lageplan Fahrbahnrandhaltestelle
	Anlage 3: Anlage 3: Check-Liste zur Klimawirkungsprüfung



